
 

 

 

 

 

 Herr Nationalrat 
Laurent Wehrli 
Aussenpolitische Kommission des Nationalrates 

 

Per Mail: dv.voelkerrecht@eda.admin.ch 

 

Bern, 23. Dezember 2025 

 

Vernehmlassung zum direkten Gegenentwurf zur Volksinitiative «Wahrung der schweizerischen Neutralität 

(Neutralitätsinitiative)» 

 

Sehr geehrter Herr Nationalrat Wehrli, 
sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, an diesem Vernehmlassungsverfahren teilzunehmen, und unterbreiten 

Ihnen nachfolgend unsere Stellungnahme. 

I. Ausgangslage 

Die Neutralität der Schweiz ist seit 1848 Bestandteil der Bundesverfassung (Art. 173 und 185), wurde bisher 

aber nicht genauer definiert, so auch nicht bei der letzten Totalrevision der Verfassung von 1999. Die Diskus-

sionen zur schweizerischen Neutralität und ihrer Ausgestaltung waren in den letzten Jahrzehnten immer wie-

der präsent und haben seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 

weiter an Intensität gewonnen.  

Im November 2022 wurde die Volksinitiative «Wahrung der schweizerischen Neutralität (Neutralitätsinitia-

tive)» eingereicht. Diese verlangt die Verankerung der immerwährenden, bewaffneten Neutralität der Schweiz 

sowie ein weitgehendes Verbot von Sanktionen in der Verfassung (Schaffung eines neuen Artikels 54a). Vor-

behalten wären lediglich Sanktionen, die im Rahmen der UNO beschlossen werden. Zudem soll festgeschrie-

ben werden, dass die Schweiz keinem Militär- oder Verteidigungsbündnis beitreten darf. Der Bundesrat hat 

die Initiative am 27. November 2024 ohne direkten Gegenentwurf und ohne indirekten Gegenvorschlag zur 

Ablehnung empfohlen. Am 19. Juni 2025 hat der Ständerat entschieden, der Volksinitiative einen direkten 

Gegenentwurf gegenüberzustellen, mit dem das Anliegen der Verankerung der schweizerischen Neutralität 

als immerwährend und bewaffnet sowie die Rolle der Schweiz als Vermittlerin in Konflikten in der Verfassung 
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aufgenommen werden sollen, darüber hinausgehende Punkte der Volksinitiative wie das Sanktionsverbot 

aber nicht.  

Die EVP Schweiz hat die Neutralität der Schweiz als aktiv genutztes Instrument insbesondere zur Friedens-

förderung und Vermittlung zwischen Konfliktparteien seit jeher unterstützt.  

II. Die Elemente der Volksinitiative und des direkten Gegenentwurfs des Ständerats aus Sicht der EVP Schweiz 

1. Festhalten der Neutralität als immerwährend und bewaffnet (Volksinitiative und direkter Gegenentwurf) 

Die Neutralität der Schweiz ist bereits heute in der Bundesverfassung vorhanden. Die Wahrung der Schweizer 

Neutralität durch Bundesrat und Parlament ist in Art. 173 und 185 BV festgehalten. Eine Aufgabe der Neut-

ralität würde schon heute eine Verfassungsrevision bedingen und müsste zwingend dem Volk vorgelegt wer-

den. Weiter ist die schweizerische Neutralität bereits heute dauerhaft und bewaffnet; dies ist international 

und völkerrechtlich anerkannt. Eine Festschreibung dieser Aspekte in der Verfassung, wie von der Volksiniti-

ative und dem direkten Gegenentwurf vorgesehen, würde an der praktischen Umsetzung, wie sie bereits 

heute geschieht, nichts ändern. Aus Sicht der EVP Schweiz ist deshalb kein Handlungsbedarf erkennbar, wes-

halb wir diese Ergänzung sowohl im Rahmen der Initiative als auch im direkten Gegenvorschlag im Grundsatz 

ablehnen.  

2. Verbot eines Beitritts zu Militär- und Verteidigungsbündnissen (Volksinitiative) 

Gemäss Neutralitätsrecht, festgelegt in den Haager Abkommen von 1907 und von der Schweiz 1910 ratifi-

ziert, ist es der Schweiz als neutralem Staat bereits heute nicht möglich, einem Militärbündnis beizutreten, 

wenn dies im Kriegsfall Verpflichtungen (z. B. Beistandspflicht) zur Folge hätte. Ein Beitritt zur Nato beispiels-

weise ist demnach bereits nach heutigem Recht nicht möglich und müsste zwingend zur Abstimmung vors 

Volk kommen. Die Festschreibung eines solchen Beitrittsverbots in der Bundesverfassung hätte darum kei-

nen Mehrwert für die Schweiz, sondern könnte sich im Gegenteil negativ auf die bestehende sicherheits- und 

verteidigungspolitische Zusammenarbeit mit anderen Staaten auswirken und damit die nationale Sicherheit 

gefährden. Dies ist aus Sicht der EVP Schweiz nicht im Interesse der Sicherheit der Schweiz. Die EVP Schweiz 

setzt sich zwar nicht aktiv für den Beitritt der Schweiz zu Militär- oder Verteidigungsbündnissen ein, ist aber 

der Ansicht, dass ein Verbot, wie von der Volksinitiative gefordert, aus friedens- und sicherheitspolitischen 

Erwägungen schädlich ist.  

3. Keine Übernahme von nichtmilitärischen Zwangsmassnahmen (z. B. Sanktionen) gegen kriegführende 

Staaten, ausser Massnahmen der UNO (Volksinitiative) 

Während die ersten beiden Aspekte unter das eng definierte Neutralitätsrecht fallen, betrifft der dritte Punkt 

die weiter gefasste Neutralitätspolitik und ihre Umsetzung. In der Ausgestaltung ihrer Neutralitätspolitik ist 

der politische Handlungsspielraum der Schweiz derzeit gross. Die Schweiz definiert dabei im Einzelfall auf-

grund der konkreten Umstände, wie sie sich positioniert. Darunter fallen auch Entscheide zur (Nicht-)Über-

nahme von nichtmilitärischen Zwangsmassnahmen (z. B. Güter-, Finanz- und weiteren Sanktionen), die aus-

serhalb des UNO-Rahmens entschieden werden (z. B. von der EU und weiteren Staaten). Zur Übernahme 

von UNO-Sanktionen ist die Schweiz ohnehin bereits verpflichtet. Die Schweiz sollte alles im Rahmen ihrer 

Neutralität Mögliche tun, um völkerrechtswidrig angegriffene Staaten zu unterstützen und sich für die Ach-

tung und Einhaltung des Völkerrechts einzusetzen. Dazu kann unter anderem auch die Übernahme von nicht-

militärischen Zwangsmassnahmen gehören (wie z. B. im Rahmen des russischen Kriegs gegen die Ukraine). 
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Bei einer Annahme der Volksinitiative würde der Handlungsspielraum der Schweiz stark eingeschränkt wer-

den, was die EVP entschieden ablehnt. Je nach Kontext kann es zudem ein moralisches Gebot sein, Sanktio-

nen mitzutragen. Diese Möglichkeit vollständig auszuschliessen, kann nur schon deshalb nicht unterstützt 

werden.  

Aus Sicht der EVP Schweiz stellen die Verurteilung von völkerrechtswidrigem Verhalten sowie das Ergreifen 

von Wirtschaftssanktionen keinen Bruch mit der schweizerischen Neutralität dar. Ein weitgehendes Sankti-

onsverbot geht zu weit und würde die Schweiz in ihrer Neutralitätspolitik zukünftig unnötig einschränken. 

4. Rolle der Schweiz als Vermittlerin in Konflikten (Volksinitiative und direkter Gegenentwurf) 

Die Volksinitiative möchte, dass die Schweiz «ihre immerwährende Neutralität für die Verhinderung und  

Lösung von Konflikten [nutzt] und als Vermittlerin zur Verfügung [steht]». Der Gegenentwurf präsentiert eine 

leicht abweichende Formulierung: «Der Bund nutzt die Neutralität, um die Unabhängigkeit und Sicherheit der 

Schweiz zu gewährleisten, Konflikte zu verhindern oder zur Lösung von Konflikten beizutragen. Er steht als 

Vermittler zur Verfügung.»  

Die Schweiz setzt sich bereits heute aktiv für die Verhinderung und Lösung von Konflikten ein und bietet 

regelmässig ihre Guten Dienste und Kompetenzen als Vermittlerin in Konflikten an. Beide Formulierungen 

(Volksinitiative und Gegenentwurf) würden lediglich das bereits heute getätigte Engagement der Schweiz fest-

halten und stellen aus Sicht der EVP Schweiz keinen darüber hinausreichenden Mehrwert dar. 

Die EVP Schweiz ist eine starke Befürworterin des Einsatzes der Guten Dienste der Schweiz in der Konfliktlö-

sung, Vermittlung und Schlichtung. Die Weiterführung dieser Tradition kann auch ohne entsprechende An-

passung der Verfassung erfolgen, weshalb wir wiederum insgesamt keinen Handlungsbedarf erkennen.  

III. Zusammenfassung 

Aus unserer Sicht stellen die Flexibilität und der bewährte Handlungsspielraum, den die Schweiz in der Aus-

gestaltung ihrer Neutralität besitzt, einen grossen Vorteil dar, insbesondere auch in internationalen Gremien 

und in der Vermittlung bei Konflikten. Dieser Gestaltungsspielraum sollte nicht unnötig und womöglich gar 

zu Ungunsten der Schweiz eingeschränkt werden, wie dies bei Annahme der Volksinitiative der Fall wäre. In 

diesem Sinne lehnt die EVP Schweiz die Volksinitiative «Wahrung der schweizerischen Neutralität (Neutrali-

tätsinitiative)» ab.  

Der vom Ständerat vorgeschlagene direkte Gegenentwurf stellt aus Sicht der EVP Schweiz keine ausreichende 

Lösung dar, da er im Wesentlichen den bestehenden verfassungs- und völkerrechtlichen Rahmen bestätigt, 

ohne die offenen Fragen zur Auslegung und Anwendung der schweizerischen Neutralität substanziell zu klä-

ren. Insbesondere trägt der Gegenvorschlag nicht dazu bei, die notwendige aussenpolitische Handlungsfä-

higkeit der Schweiz in einem veränderten sicherheitspolitischen Umfeld zu präzisieren oder weiterzuentwi-

ckeln. Damit bleibt unklar, welchen konkreten Mehrwert der Gegenentwurf gegenüber dem geltenden Recht 

entfalten würde. Sollte sich im Parlament dennoch eine Mehrheit für den Gegenvorschlag abzeichnen, wird 

die EVP Schweiz diesen parlamentarischen Entscheid respektieren und auf eine aktive Bekämpfung verzich-

ten. 
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und stehen für Fragen gerne zur Verfü-

gung.  

Freundliche Grüsse 

  

Lilian Studer      Alex Würzer 

Präsidentin EVP Schweiz     Generalsekretär EVP Schweiz  


